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Unter den befragten Hochvermögenden besteht keine Be-
reitschaft, mehr Steuern zu bezahlen. Zwar erklären sie, 
statt höhere Steuern zu zahlen lieber spenden zu wollen. 
Doch lässt das tatsächliche, durchschnittliche Spendenvo-
lumen in Höhe von 5.000 Euro jährlich angesichts der be-
trächtlichen finanziellen Möglichkeiten keine ausgespro-
chene Spendenkultur erkennen.14

Hohe Ungleichheit ist ökonomisch schädlich

Eine ungleiche Verteilung der finanziellen Ressourcen 
ist nicht nur aus Gerechtigkeitsgründen bedenklich, weil 
sie den gesellschaftlichen Zusammenhalt gefährdet. Un-
gleichheit ist darüber hinaus ebenso ökonomisch schäd-
lich. Zahlreiche Untersuchungen zeigen, dass durch eine 
ungleiche Verteilung volkswirtschaftliche Wachstumspo-
tenziale dauerhaft verloren gehen. Einkommens- und Ver-
mögensärmere weisen geringere Sparquoten und spiegel-
bildlich höhere Konsumquoten als Vermögende auf. Sie 
geben einen größeren Teil ihres Geldes für täglich notwen-

dige Güter und Dienstleistungen aus und stützen somit die 
Binnenwirtschaft. Konzentriert sich aber ein immer größe-
rer Teil des Volkseinkommens bei den Reichen und Super-
Reichen, nimmt die gesamtwirtschaftliche Nachfrage nach 
Waren und Dienstleistungen trotz existierender Bedarfe 
sukzessive ab. Das hat auch negative Folgen für die Inves-
titionen der Unternehmen.

Auf der Suche nach renditeträchtigen Anlagen werden 
die Ersparnisse dann oftmals in riskante Finanzprodukte 
investiert. Deshalb ist es ökonomisch und politisch sinn-
voll, das Risikopotenzial einer solchen immensen Vermö-
genskonzentration abzubauen. Im 5. ARB werden zwar ent-
sprechende Studien zitiert, die einen negativen Einfluss 
der Ungleichheit auf Wachstumspotenziale postulieren. 
Doch werden die empirische Belastbarkeit und die Aussa-
gekraft dieser Studien in Zweifel gezogen.15

14 vgl. ebenda, S. 134
15 vgl. ebenda, S. 51

Erklärung zum Armutsbegriff
Vom Arbeitskreis Armutsforschung

Wenn ein neuer Bericht über Armut in Deutschland vorgelegt wird, entbrennt regelmäßig eine Diskussion darüber, 
was überhaupt unter Armut zu verstehen ist und wie Armut gemessen werden soll. Die Interpretationen gehen hier 
sehr weit.  Dabei gibt es schon seit über 30 Jahren eine international anerkannte Methode für die Armutsmessung. 
Der Arbeitskreis Armutsforschung, in dem sich Wissenschaftler, Vertreter von Wohlfahrtsverbänden und andere 
Praktiker austauschen, hat in der folgenden »Erklärung zum Armutsbegriff« die derzeit gängigsten Kritikpunkte an 
der Methode der Armutsmessung aufgegriffen und ihnen fundierte Antworten gegenübergestellt.

1. Wie wir Armut verstehen 

Was Armut in einer Gesellschaft ist, ergibt sich aus dem Ver-
gleich mit dem gesellschaftlichen Reichtum: Armut ist relativ 
zum Wohlstandsniveau im Sinne des verteilbaren Ganzen.

Armut in einem reichen Land hat weniger mit existen-
zieller Not und physischem Elend zu tun. Beides lässt sich 
zwar auch hierzulande bei Obdachlosen, Drogenabhängi-
gen und illegalisierten Migrant(inn)en finden, in den ent-
wickelten Ländern geht es bei Armut aber vor allem um 
das Verhältnis zu den gesamtgesellschaftlichen Möglich-
keiten. Man spricht daher von relativer Armut, weil jemand 
arm im Verhältnis zum gesellschaftlichen Wohlstand ist. 

Die Bezeichnung relative Armut heißt nicht, dass man 
Armut damit relativieren, verharmlosen oder verdrängen 
könnte. Sozialethisch hält der relative Armutsbegriff an 
der Gerechtigkeitsfrage fest. Relative Armut ist ein Verstoß 
gegen die verhältnismäßige Gleichheit zwischen allen Per-
sonen; dem Grundsatz, alle als Gleiche zu behandeln und 
zu respektieren. Auf der Grundlage der Erklärung der All-
gemeinen Menschenrechte gestehen sich die Mitglieder 
einer Gesellschaft diese Gleichbehandlung und Respektie-
rung wechselseitig zu. 

Relative Armut ist seit vielen Jahren ein international an-
erkannter Indikator für die materielle Lebenssituation von 
Menschen. Armutsmessung basiert auf einem Beschluss 
des Ministerrats der Europäischen Gemeinschaft aus dem 
Jahr 1984. Demnach sind diejenigen Personen als arm an-
zusehen, »die über so geringe (materielle, kulturelle und 
soziale) Mittel verfügen, dass sie von der Lebensweise 
ausgeschlossen sind, die in dem Mitgliedstaat, in dem sie 
leben, als Minimum annehmbar ist.«1 

Diese Definition wurde 2001 durch eine politisch vor-
genommene Festlegung in der EU auf 60 Prozent des Me-
dians des nationalen (Haushalts-)Nettoäquivalenzeinkom-
mens konkretisiert und als Armutsrisikogrenze bezeichnet. 
Seitdem gilt diese Grenze gleichsam als Maßstab für die 
Bestimmung des jeweiligen Existenzminimums in der Eu-
ropäischen Union und ihren Mitgliedstaaten. Doch auch 
über Europa hinaus, etwa im Kontext der OECD, wird Armut 
üblicherweise als relative Einkommensarmut definiert. 

Über die Höhe des mit der eben beschriebenen Me-
thode erfassten Einkommens, das auf eine Armutsbetrof-

1 Kommission der Europäischen Gemeinschaften (Hrsg.): Schlussbericht des 
zweiten europäischen Programms zur Bekämpfung der Armut 1985–1989, 
Brüssel 1991, S. 4
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fenheit hinweist, lässt sich streiten, nicht jedoch darüber, 
dass sich ein zu geringes Einkommen negativ auf andere 
Lebensbereiche auswirkt und auch zu vergleichsweise ge-
ringen Möglichkeiten der Teilhabe an gesellschaftlichen 
Teilbereichen führt.

Armut lässt sich daher immer nur aus dem gesellschaft-
lichen und historischen Kontext heraus verstehen. Auch 
wenn die aus der Menschenwürde abgeleiteten Grundbe-
dürfnisse (Ernährung, Wohnen, Gesundheit, Mobilität, so-
ziale Teilhabe etc.) als absolut und universell verstanden 
werden, so hängt das, was zu ihrer Erfüllung notwendig 
ist, stets von gesellschaftlich definierten Rahmenbedin-
gungen ab. Dies wurde auch durch das Urteil des Bun-
desverfassungsgerichts vom 9. Februar 20102 deutlich, in 
dem das Existenzminimum zum einen unter Einschluss von 
sozialen und kulturellen Bedürfnissen definiert wurde und 
zum anderen als abhängig von zeitlichen Entwicklungen. 
Die Armutsgrenze greift solche gesellschaftlichen Entwick-
lungen auf, indem sie sich am mittleren Einkommen eines 
Landes als objektivem Indikator für das, was in einer Ge-
sellschaft »typisch« ist, orientiert.

Die Methode der Armutsmessung hat zuletzt verstärkt 
öffentliche Kritik erfahren. Im Folgenden greifen wir die 
gängigsten Kritikpunkte auf und stellen ihnen wissen-
schaftlich fundierte Antworten entgegen. 

Stichwort: »Arbeitskreis Armutsforschung«

Der Arbeitskreis Armutsforschung bringt bedeutende 
Vertreter der deutschen und europäischen Armutsfor-
schung, Vertreter/innen der Wohlfahrtsverbände sowie 
Vertreter/innen aus der Praxis zu Fragen der Ungleich-
heits- und Armutsforschung zusammen. Der Arbeits-
kreis agiert unabhängig von parteipolitischen oder 
wohlfahrtsverbandlichen Interessen. Er tagt vier Mal 
im Jahr in Frankfurt am Main.

2. Kritiken und Klarstellungen zum  
Armutsbegriff

Kritikpunkt 1: Echte Armut gäbe es nur in anderen 
Ländern bzw. nur zu anderen Zeiten.

»Es gibt kein Land auf der Welt, in dem die Fragestellung 
des Armutsrisikos so niedrig geworden ist, wie in Deutsch-
land«, so der Hessische Sozialminister Stefan Grüttner.3 
Neben diesem relativierenden Hinweis trifft man auch häu-
fig auf die Annahme, Armut als solche hätte es nur früher 
gegeben. Walter Krämer, Professor für Wirtschafts- und 

Sozialstatistik an der Technischen Universität Dortmund, 
behauptete etwa: »Beamen Sie sich mal zurück in das Jahr 
1948! Da ging es allen gleichermaßen dreckig, aber nach 
ihrer Definition (der relativen Einkommensarmut, Anm. der 
Verf.), war so gut wie niemand arm.«4

Replik: Die Messung von Armut ist immer vom 
räumlichen und zeitlichen Kontext abhängig.

Armut ist immer vom üblichen Lebensstandard und den 
gesellschaftlichen Bedingungen abhängig. Es gibt kein Ar-
mutsmaß, das unabhängig von Raum und Zeit ist. Armuts-
messung zielt deswegen immer darauf, den gesellschaftli-
chen Ausschluss in einem spezifischen gesellschaftlichen, 
und d.h. auch räumlich und zeitlich konkreten, Kontext zu 
erheben. 

Weil in Entwicklungsländern die Sicherung der physi-
schen Grundbedürfnisse im Vordergrund steht – und als 
Entwicklungsland musste man auch Deutschland nach dem 
Zweiten Weltkrieg bezeichnen –, werden hier andere Indi-
katoren verwendet als für die Messung von Armut in Euro-
pa (z. B. misst die Weltbank »extreme Armut« anhand des 
Indikators, ob Menschen von weniger als 1,90 US-Dollar 
pro Tag leben müssen). Da menschliche Grundbedürfnisse 
sich jedoch nicht auf das physische Überleben reduzieren 
lassen, ist es irreführend, dem Begriff der relativen Armut 
die vermeintlich »echte« Armut gegenüberzustellen.

Kritikpunkt 2: Relative Armut könne nicht beseitigt 
werden. 

Ein Vorwurf lautet, relative Armut berücksichtige nicht das 
Niveau des jeweiligen Lebensstandards und könne nicht 
beseitigt werden. »Selbst wenn alle Menschen in Deutsch-
land auf einen Schlag 1.000 Euro mehr im Monat erhielten, 
würde sich nach dieser Statistik an der vermeintlichen ›Ar-
mutsgefährdung‹ kaum etwas ändern«, behauptete etwa 
der parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-Bun-
destagsfraktion Michael Grosse-Brömer.5 

»Alle Jahre wieder schrecken Sozialverbände mit einem 
sogenannten Armutsbericht die Republik auf. Doch wenn 
es nach dessen Kriterien geht, kann es eine Welt ohne Not-
stand gar nicht geben«, monierte Burkhard Ewert, stellver-
tretender Chefredakteur der Neuen Osnabrücker Zeitung.6

Replik: Es ist möglich, relative Einkommensarmut 
zu beseitigen. 

Richtig ist, dass nur eine Veränderung der relativen Ver-
hältnisse von Einkommen zueinander zu einer Änderung 
der Armutsquote führen würde, und das ist durchaus im 
Sinne eines relativen Armutskonzepts. Auch wenn in der 
fiktiven Gesellschaft jeder das Doppelte von dem hätte, 
was er real zur Verfügung hat, wäre er oder sie im Vergleich 
zu dem, was in der Gesellschaft typisch ist, immer noch 
gleichermaßen arm. Schon wenn man annimmt, dass sich 
das Einkommen nicht verdoppelt, sondern jeder einen fes-
ten Betrag zum Einkommen dazu erhält (z. B. 1.000 Euro), 
so würde das zu einer Reduzierung der Armutsquote füh-

2 Az.: 1 BvL 1/09, 1 BvL 3/09, 1 BvL 4/09
3 zitiert in: Pitt von Bebenburg: Schwere zwischen Arm und Reich, Frankfur-

ter Rundschau (www.FR.de) v. 11. 1. 2017
4 Walter Krämer/Thomas Bauer/Gerd Gigerenzer: Deutschland – das Armen-

haus Europas? Unstatistik des Monats Februar 2015, Presseinformation 
des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung vom 24. 2. 2015

5 Michael Grosse-Brömer: Mein Gott, wir sind hier doch kein Armenhaus!, 
www.welt.de v. 17. 1. 2017

6 Burkhard Ewert: Der Armutsbericht – ein armer Bericht, www.noz.de v. 
2. 3. 2017  
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ren, da der relative Zugewinn für diejenigen am unteren 
Ende der Verteilung größer ist als für andere Personen. 

Die Aussage, relative Einkommensarmut ließe sich 
durch sozialpolitische Intervention nicht bekämpfen, so-
lange nicht jegliche Einkommensungleichheit beseitigt 
wird, ist falsch. Theoretisch könnte relative Einkommens-
armut – durchaus auch ohne eine Gleichverteilung herbei-
zuführen – durch geeignete Transfers vollständig beseitigt 
werden (etwa durch eine armutsfeste soziale Grundsi-
cherung). Auch wenn das empirisch bisher keinem entwi-
ckelten Land gelungen ist, zeigen internationale Studien 
immer wieder, dass höhere Ausgaben für die soziale Si-
cherung der Bürger mit deutlich niedrigeren Armutsquoten 
einhergehen. 

Kritikpunkt 3: Armutsrisiko hieße noch lange nicht 
»Armut«.

Ganz im Sinne dieser Überschrift bemerkte der vierte Ar-
muts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung, dass 
das Unterschreiten der relativen Einkommensarmutsgren-
ze kein hinreichender Indikator für soziale Ausgrenzung 
darstelle: »Insgesamt ist die ARQ (Armutsrisikoquote, 
Anm. der Verf.) zwar ein oft genutzter statistischer Indika-
tor, allerdings auch ein in Bezug auf Armut nur begrenzt 
aussagekräftiger, weil er lediglich Hinweise auf mögliche 
Risiken und betroffene Gruppen geben kann«.7 

Auch Karl Schiewerling, der arbeitsmarkt- und sozi-
alpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
bemerkte: »›Armut‹ und ›Armutsrisiko‹ sind nicht dassel-
be. […] Der Begriff (Armutsrisiko, Anm. der Verf.) sagt […] 
nur etwas über die Einkommensspreizung in einer Gesell-
schaft aus. Ob wirklich Armut vorliegt, hängt dagegen von 
den konkreten Schwellenwerten ab.«8

Replik: Der Begriff »Armutsrisiko« ist unpassend. 

Zunächst ist festzuhalten, dass der Begriff »Armutsrisiko-
grenze« kein wissenschaftlicher, sondern ein politischer 
Begriff ist. Er wurde erstmals 2001 im Rahmen der politi-
schen Festlegung der 60-Prozent-Grenze als EU-Armutsin-
dikator verwendet. 

Dieses Verfahren misst jedoch kein Risiko, sondern tat-
sächliche Einkommensarmut. Dabei ist der Einwand zwar 
zutreffend, dass ein Einkommen unterhalb der Armuts-
risikogrenze nicht zwingend den Ausschluss von gesell-
schaftlicher Teilhabe bedingt. Auf der anderen Seite geht 
jedoch auch ein Einkommen oberhalb der Armutsgrenze 
nicht automatisch mit der Möglichkeit gesellschaftlicher 
Teilhabe einher. So kann z. B. bei einer Verschuldung die 
Zins- und Tilgungslast das für die Lebensführung verfüg-
bare Einkommen unter die Armuts(risiko)-grenze drücken 
und zu faktischer Armut führen. Potenzielle Besonderhei-
ten in Einzelfällen knapp unterhalb und knapp oberhalb 
des Grenzwerts gleichen sich aus, so dass mit dem ein-
gangs beschriebenen Verfahren der Messung relativer Ein-
kommensarmut insgesamt der Mangel an soziokultureller 
Teilhabe – und damit Armut, und nicht nur ein Armutsrisiko 
– erfasst wird.

Kritikpunkt 4: Die Armutsrisikoquote sei ungenau: 
Sie beziehe auch »Nicht-Arme« ein.

Die Stellungnahme des Deutschen Caritasverbandes zum 
Entwurf des 5. Armuts- und Reichtumsberichts der Bun-
desregierung markiert diese Kritik so: »Gleichzeitig ist die 
Höhe der Armutsrisikoquote mit Vorsicht zu interpretieren. 
So fallen auch viele Studenten und Auszubildende darun-
ter, die jedoch nach ihrem eigenen Lebensgefühl und nach 
den oben beschriebenen Kriterien für Armut nicht ›arm‹ 
sind«.9 

Replik: Diese Argumentation ist fraglich – 
und wiederum einseitig. 

Empirische Erhebungen zeigen, dass die hervorgehobe-
ne Teilgruppe der Studierenden und Auszubildenden, die 
nicht im elterlichen Haushalt leben, eine Minderheit unter 
den betroffenen Jugendlichen darstellt: »Von den 1,2 Mio. 
Jugendlichen unterhalb der Einkommensarmutsgrenze 
waren zwar vier Fünftel in einer Ausbildung (ca. 865.000 
Jugendliche), davon wiederum aber nur knapp 370.000 in 
einem eigenen Haushalt (31 % der Jugendlichen unter der 
Einkommensarmutsgrenze)«.10 Bei 69 Prozent der betroffe-
nen Jugendlichen resultierte Einkommensarmut also trotz 
der Einbindung in einen Mehrpersonenhaushalt – dement-
sprechend waren auch die anderen Haushaltsmitglieder 
arm. Die Einbeziehung von Studierenden und Auszubil-
denden in die Armutsmessung ist insgesamt als nicht so 
gravierend einzustufen, wie sie vielfach dargestellt wird.

Hinzu kommt auch hier eine Einseitigkeit der Argu-
mentation: Denn den jungen Menschen, die mit einem 
Einkommen unterhalb des Grenzwerts möglicherweise 
zurechtkommen (können), stehen andere gegenüber, die 
trotz eines höheren Einkommens faktisch in Armut leben 
und nicht in die Statistik eingehen. Zum Beispiel können 
hier Auszubildende mit theoretisch hinreichender Ausbil-
dungsvergütung genannt werden, die wegen ungünstiger 
ÖPNV-Verbindungen zum Schichtdienst einen Pkw finan-
zieren müssen. Obwohl ihr Einkommen statistisch gese-
hen oberhalb der Armutsgrenze liegt, können sie faktisch 
unterhalb diese Grenze und damit in eine Bedarfsunterde-
ckung bzw. Armutslage geraten. 

Kritikpunkt 5: Die gängige Armutsmessung verkenne 
die bestehenden und zum Teil gravierenden regiona-
len Unterschiede der Lebenshaltungskosten. 

In Deutschland sind regional variierende Preisniveaus zu 
verzeichnen. Helge Baumann und Eric Seils bemerkten 

7 Bundesministerium für Arbeit und Soziales: Der vierte Armuts- und Reich-
tumsbericht der Bundesregierung, Reihe Lebenslagen in Deutschland, 
Bonn 2013, S. 330

8 Erklärung von Karl Schiewerling, in: Pressemitteilung der CDU/CSU-Frak-
tion im Deutschen Bundestag v. 2. 3. 2017 (»Armut und Armutsrisiko sind 
nicht dasselbe – Armutsbericht des Paritätischen Wohlfahrtsverbands«) 

9 Deutscher Caritasverbandes e. V. (Hrsg.): Stellungnahme zum Entwurf des 
5. Armuts- und Reichtumsberichts der Bundesregierung, Freiburg 2016,  
S. 32

10 Irene Becker: Kritik am Konzept relativer Armut – berechtigt oder irrefüh-
rend?, in: WSI Mitteilungen 2/2017, S. 106
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11 Helge Baumann/Eric Seils: Wie »relativ« ist Kinderarmut? Armutsrisiko 
und Mangel im regionalen Vergleich; in: WSI Report 11/2014, S. 1–15

12 zitiert aus: Guido Bohsem/Thomas Öchsner: Arbeitsministerin Andrea 
Nahles im Interview, in: Süddeutsche Zeitung v. 27. 3. 2015 (»Ein schönes 
Auto zu fahren, das ist für mich Luxus«)

13 zitiert nach »Nahles-Ministerium zweifelt Armutsbericht an«, www.faz.net 
v. 2. 3. 2017

Soziales

hierzu: »Je niedriger das Preisniveau, desto weniger Geld 
ist erforderlich, um Armut im Sinne eines von Mangel ge-
prägten Lebensstandards zu entgehen. Wenn die Armut 
also indirekt über das Einkommen gemessen werden soll, 
dann müssten regionale Unterschiede bei den Preisni-
veaus berücksichtigt werden.«11

Replik: Die Datenlage reicht nicht zur Erfassung der 
regionalen Preisunterschiede. 

Die verfügbaren empirischen Grundlagen genügen nicht 
für die methodischen Anforderungen einer Erfassung regi-
onaler Preisunterschiede. Es bedarf nämlich nicht nur der 
Erfassung regionaler Preisunterschiede, sondern auch der 
jeweiligen repräsentativen Warenkörbe für die Gewichtung 
der Preise von Gütergruppen (Wägungsschema). Auch 
Letztere variieren zwischen Regionen in Abhängigkeit der 
Bedarfsstrukturen und Einkommensniveaus. Beispiels-
weise ist in ländlichen Regionen von einer vergleichswei-
se großen Entfernung zwischen Wohnort und Arbeitsplatz 
auszugehen, so dass unter sonst gleichen Bedingungen 
die Preise für Mobilität mit einem größeren Gewicht in den 
Index der Lebenshaltungskosten eingehen müssten als in 
der Großstadt. 

Würde man die regionalen Preisunterschiede bei der 
Armutsmessung berücksichtigen, würde das zudem die 
bundeseinheitlichen pauschalierten Beträge des Arbeits-
losengeld-II-Regelbedarfs in Frage stellen. Auch die An-
gleichung der Rentenniveaus in Ost- und Westdeutschland 
zielt statt einer Regionalisierung auf die »Herstellung 
gleichwertiger Lebensverhältnisse« (vgl. Art. 72 GG) in 
ganz Deutschland ab.

Kritikpunkt 6: Da die Methode zur Messung der  
relativen Armut irreführend sei, sollten andere  
Verfahren zur Armutsbestimmung genutzt werden, 
z. B. die Messung von »materieller Deprivation«.

Die folgende Aussage der Bundesministerin für Arbeit und 
Soziales Andrea Nahles deutet darauf hin, dass die Erfas-
sung der von relativer Armut Bedrohten damit einhergehen 
könne, die »wirkliche Armut« hierzulande zu verkennen: 
»Es gibt zum Beispiel mehr illegale Einwanderer und sehr 
viel jüngere Erwerbsgeminderte, da haben wir es mit wirk-
licher Armut zu tun.«12 

Zudem monierte das Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales, dass die Messung der relativen Einkommensar-
mut nicht ausreichend sei: »Die Fokussierung auf die Ar-
mutsrisikoquote ist verkürzt. […] Andere Indikatoren, wie 
zum Beispiel […] die Quote der erheblichen materiellen 
Deprivation weisen eine andere Richtung auf.«13 

Replik: Ergänzende Indikatoren jenseits der relati-
ven Einkommensarmut sind wünschenswert, können 
das Konzept der relativen Armut aber nicht ersetzen.

Die der zitierten Argumentation zugrunde liegende Dif-
ferenzierung von Personengruppen, die unterschiedlich 
stark von Armut betroffen sind, erscheint in mehrfacher 
Hinsicht fraglich: Welcher Begriff von »wirklicher Armut« 
steht hier im Hintergrund? Ist »absolute Armut« gemeint? 
Wie wird die Differenzierung unterschiedlicher Armuts-
betroffenheiten begründet? Wieso sind also z. B. jüngere 
Erwerbsgeminderte im Vergleich zu älteren Erwerbsge-
minderten »wirklich arm«? Und schließlich: Welchen Sinn 
macht dieser Vergleich unterschiedlicher Armutsgruppen? 

Darüber hinaus ist das Anliegen, auf das Konzept der 
relativen Einkommensarmut zu verzichten, nicht schlüssig: 
Die konzeptionelle Klarheit und internationale sowie zeit-
liche Vergleichbarkeit von Indikatoren relativer Einkom-
mensarmut sind einige ihrer großen Stärken. Das bedeutet 
natürlich nicht, dass mit dem Messansatz sämtliche Formen 
gesellschaftlicher Deprivation abgedeckt sind. Er macht es 
beispielsweise nicht überflüssig, sich mit den Folgen von 
Arbeitslosigkeit oder der Verteilung von Bildungschancen 
zu beschäftigen. Ebenso ist es wünschenswert, wenn Indi-
katoren zur Messung von Konsumarmut oder materieller 
Deprivation zunehmend verfügbar werden, weil sie unser 
Wissen über gesellschaftliche Problemlagen erweitern. 

Alle vorgeschlagenen ergänzenden Indikatoren haben 
jedoch auch gravierende Nachteile. Für die Messung von 
materieller Deprivation etwa sollen Personen für verschie-
dene Güter und Tätigkeiten angeben, ob sie sich diese 
aus finanziellen Gründen nicht leisten können. Diese Liste 
muss jedoch entweder zwischen Zeitpunkten oder Ländern 
immer wieder angepasst werden, oder es muss erfasst 
werden, welche Items vorhanden sind und als notwendig 
erachtet werden. 

Vor 20 Jahren gehörten ein Computer oder ein Inter-
netanschluss sicherlich nicht zu den Dingen, die für ein 
Mindestmaß an gesellschaftlicher Teilhabe notwendig 
waren, heute ist dies jedoch der Fall. Ein einfaches Zählen 
der finanziell nicht leistbaren Güter und Tätigkeiten ohne 
die einzelnen Items zu gewichten, reicht als Armutsindi-
kator nicht aus. Auch die Grenze, ab der von »materieller 
Deprivation« (ab drei Fragen) oder »erheblicher Deprivati-
on« (ab vier Fragen) gesprochen wird, ist sehr willkürlich. 
Diese Maße sind deswegen nur als Ergänzung geeignet, 
um zu verdeutlichen, was Armut für die Verfügbarkeit und 
Möglichkeit der sozialen Teilhabe bedeuten kann. Im Ge-
gensatz dazu konzentriert sich das Konzept der relativen 
Einkommensarmut auf eine einzelne, aber dafür universell 
gültige Ressource – das Einkommen – und lässt offen, für 
was Haushalte diese Ressource einsetzen. 

Insbesondere auf kommunaler Ebene, aber auch ge-
nerell als Ergänzung zur relativen Einkommensarmut, ist 
es sinnvoll, in der Armutsberichterstattung ergänzend die 
Quote der Bezieher/innen von Grundsicherungsleistungen 
nach dem SGB II, SGB XII und ggf. Asylbewerberleistungs-
gesetz zu betrachten (Mindestsicherungsquote). 
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Diese gesetzlich festgelegte und verfassungsrechtlich 
überprüfbare »Armutsgrenze« berücksichtigt insbeson-
dere die individuell und regional sehr unterschiedlichen 
Wohnkosten der Haushalte, wodurch zumindest ein Teil 
der unterschiedlichen Lebenshaltungskosten Berücksich-
tigung findet. Ein Unterschreiten dieser Grenze gefährdet 
maßgeblich die schon eingeschränkte soziale Teilhabe und 
damit auch eine menschenwürdige Lebensführung. Außer-
dem ist dieser Indikator kleinräumig verfügbar, im Gegen-
satz zu den Einkommensdaten. Empirisch betrachtet liegt 
z. B. für Haushalte mit Kindern der Medianwert der Exis-
tenzsicherungsleistungen in westdeutschen Großstädten 
nah an dem aktuellen Wert der Armutsrisikogrenze für 
diese Haushalte. Da die Höhe der Mindestsicherungsquo-
te aber letztlich von den politisch gesetzten Regelungen 
und auch vom Inanspruchnahmeverhalten der Berechtig-
ten (Problem der verdeckten Armut) abhängt, ist sie zur 
Beobachtung des Ausmaßes von Armut im Zeitverlauf nur 
begrenzt geeignet. Somit kann auch dieser Indikator der 
amtlichen Statistik den der Quote relativer Einkommensar-
mut zwar ergänzen, aber nicht ersetzen.

3. Fazit 

Der Diskurs über den Armutsbegriff und die Messung von 
Armut ist wichtig. Denn mit Worten begreifen wir Wirklich-
keit. Doch darf die Diskussion um statistische Verfahren 
nicht vom eigentlichen Thema ablenken: den Lebenslagen 
der von Armut betroffenen Menschen und den Anstrengun-
gen, diese zu ändern.

Wenn die Diskussion über den Armutsbegriff dazu 
führt, dass Armut wegdefiniert wird, läuft sie in die falsche 
Richtung; ebenso, wenn sie genutzt wird, um sich der po-
litischen Verantwortung zu entziehen. Die Erfassung von 
Armut ist komplex – und wichtig. Gleichermaßen wichtig, 
insbesondere für die öffentliche Wahrnehmung von Ar-
mut und für die sozialpolitischen Akteure, sind jedoch Er-
kenntnisse darüber, wie Armutslagen erlebt und bewältigt 
werden, wie Armut konkret erfahren wird, welche Schwie-
rigkeiten sich aus mangelnder gesellschaftlicher Teilha-
be ergeben und welche Maßnahmen wirksam eingesetzt 
werden können, um an der Lage der von Armut betroffenen 
Menschen strukturell und nachhaltig etwas zu ändern. Ar-
mutsmessung sollte keinen Selbstzweck darstellen, son-
dern auf die Bekämpfung von Armut abzielen. 

Dabei hat das Konzept der relativen Einkommensarmut 
klare sozialpolitische Implikationen. Armutsbekämpfung 
kann einmal durch die strukturelle Erhöhung der Möglich-
keiten von Individuen erfolgen, auf dem Arbeitsmarkt ein 
angemessenes Einkommen zu erzielen. Andererseits sind 
die Einkommen am unteren Ende der Verteilung so zu ge-
stalten, dass sie nicht zu weit von dem abweichen, was ge-
sellschaftlich normal ist. Einkommensarmut zu verhindern, 
ist zwar eine notwendige, aber alleine keine hinreichende 
Maßnahme. Zur Vermeidung von Armut bedarf es weiterer 
Maßnahmen, unter anderem Investitionen in Bildung, Ge-
sundheit und Wohnen. 
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